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Referenzrahmen für die erste schriftliche Prüfung aus Deutsch 
 

1. Textsorten 
A. Analyse und Interpretation eines deutschsprachigen literarischen Textes 
B. Analyse und Produktion eines argumentierenden Textes 
C. Kritische Auseinandersetzung mit aktuellen Themen (erläuternd, 

argumentierend) 
Mit Bezug auf die verschiedenen thematischen Bereiche (künstlerisch, literarisch, 
historisch, philosophisch, naturwissenschaftlich, technologisch, ökonomisch, siehe 
Art. 17, D.lgs. 62/17) und um den Kandidaten/Kandidatinnen die Möglichkeit zu 
geben, zwischen einem breiten Themenangebot zu wählen, wird es sieben 
Aufgabenstellungen geben: zwei für die Textsorte A, drei für die Textsorte B, zwei für 
die Textsorte C. 

 
2. Struktur der Aufgabenstellungen 

A. Analyse und Interpretation eines deutschsprachigen literarischen Textes aus dem 
20. Jahrhundert. Es werden zwei Aufgabenstellungen zur Verfügung gestellt, die 
unterschiedliche literarische Genera, Epochen und Textsorten abdecken können. 

B. Analyse und Produktion eines argumentierenden Textes – Die Aufgabenstellung 
hat einen Ganztext oder einen hinreichend aussagekräftigen Auszug aus einer 
längeren Abhandlung zum Gegenstand und fragt in einem ersten Schritt nach 
dem Verständnis und der Interpretation sowohl einzelner Abschnitte als auch des 
Textganzen. An den ersten Teil schließt sich eine Stellungnahme an, in dem der 
Kandidat/die Kandidatin seine/ihre Überlegungen zu den grundsätzlichen 
Aussagen des Bezugstextes darlegt, auch ausgehend von den Kenntnissen, die 
er/sie im Lauf der Ausbildung erworben hat. 

C. Kritische Auseinandersetzung mit aktuellen Themen (erläuternd, 
argumentierend) – Die Aufgabenstellung bietet Themen an, die dem 
Erfahrungshorizont der Kandidatinnen und Kandidaten entsprechen; sie kann von 
einem kurzen Impulstext begleitet werden, der weitere Anknüpfungspunkte für 
die Reflexion bietet. Weiters kann vorgegeben werden, einen passenden Titel für 
die Abhandlung zu finden und dieser durch Absätze und Untertitel zusätzliche 
Strukturierung zu geben. Sie kann dem Kandidaten/der Kandidatin die Aufgabe 
stellen, einen passenden Titel für die Abhandlung anzugeben und die 
Erläuterungen mittels Absätzen und Untertiteln zu organisieren. 

 
3. Dauer der Prüfung: sechs Stunden 

 
4. Themenbereiche 

Sowohl die zur Verfügung gestellten Texte als auch die in den verschiedenen 
Aufgabenstellungen zur Behandlung vorgegebenen Themen werden – in allen drei 
Aufgabeformaten – in die nach Art. 17, D.Lgs. 62/2017, vorgesehenen Bereiche 
fallen: 
- Künstlerischer Bereich 
- Literarischer Bereich 
- Historischer Bereich 
- Philosophischer Bereich 
- Naturwissenschaftlicher Bereich 
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- Technologischer Bereich 
- Ökonomischer Bereich 
- Sozialer Bereich 

 
5. Ziele der Prüfung 

Die Ziele des Deutschunterrichts sind sowohl für die Gymnasien wie für die 
Fachoberschule in den „Rahmenrichtlinien“ dargelegt. 
Im Bereich „Sprache“ zielt der Deutschunterricht auf den „korrekten, kritischen und 
verantwortlichen Umgang mit der Sprache“, insbesondere auch darauf, dass die 
Schülerinnen und Schüler am Ende der 5. Klasse „in unterschiedlichen Textsorten 
komplexe Sachverhalte differenziert darlegen und dabei kommunikative, inhaltliche 
und formale Aspekte berücksichtigen“ können. 
Im Bereich der Literatur schult er „das ästhetische Empfinden der Schülerinnen und 
Schüler und macht die historische und lokale Gebundenheit von Sprache und Kultur 
sichtbar“; er befähigt die Schülerinnen und Schüler, „komplexe literarische Sach- und 
Medientexte unterschiedlicher Art in ihren Aussagen, Absichten und formalen 
Strukturen [zu] verstehen und sie in einen übergeordneten Zusammenhang [zu] 
stellen.“ 
Was die Texkompetenz betrifft, ist zu unterscheiden zwischen den 
Basiskompetenzen, die für jede Art der Textproduktion innerhalb der Prüfung und für 
jede Fachrichtung vorauszusetzen sind, und den spezifischen Kompetenzen. 
Zu den ersteren gehören die Beherrschung der Grammatik und die Fähigkeit, einen 
zusammenhängenden und kohärenten Text zu verfassen, ausreichende Sicherheit 
beim Gebrauch der Interpunktion sowie das Verfügen über einen angemessenen 
Wortschatz. 
Was die spezifischen Kompetenzen betrifft, gilt es vor allem jene Besonderheiten zu 
berücksichtigen, die dem behandelten Thema und dem Zuschnitt der jeweiligen 
Argumentation zugrunde liegen. Weniger geht es dabei um die allgemeinen 
Unterscheidungen und Klassifizierungen von Textsorten (erläuternd, argumentierend 
etc.), da die meisten realen Texte ja auch Mischformen  darstellen. 
 
Bei der Analyse eines literarischen Textes geht es in erster Linie um das Verständnis 
der Schlüsselstellen und ihrer Bedeutungen sowie um die Fähigkeit, den Text zu 
deuten und über die wörtliche Bedeutung hinaus „zum Sprechen zu bringen“; der 
Text soll in Beziehung gesetzt werden mit dem persönlichen Erfahrungshintergrund 
des Kandidaten/der Kandidatin und mit einem breiteren historisch-kulturellen 
Hintergrund; bei der Analyse und bei der Interpretation ist gezielt ein (Fach-
)Wortschatz zu verwenden, der über jenen einer mündlichen Auseinandersetzung 
hinausgeht.  
 
Bei der Textsorte B muss der Kandidat/die Kandidatin folgende Fähigkeiten zeigen: 
Verständnis des vorgegebenen Textes; Erkennen der argumentativen 
Schlüsselstellen; Erkennen der enthaltenen Thesen und Aussagen sowie der Pro- und 
Contra-Argumente; Erkennen der Textstruktur. Im Anschluss daran müssen die 
Kandidaten/die Kandidatinnen einen argumentierenden Text verfassen, auch 
ausgehend von ihren Kentnissen, die sie im Lauf der Schulzeit erworben haben. 
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Beim Verfassen eines Textes der Aufgabenstellung C müssen  die 
Kandidaten/Kandidatinnen imstande sein, sich eines vorgegebenen Themas sicher 
anzunehmen und es Schritt für Schritt zu entwickeln – und zwar unter Einbezug ihrer 
während der Schulzeit erworbenen Kenntnisse und ihrer persönlichen Ideen und 
Urteile. Sie sind angehalten, ihr Wissen klar und eigenständig darzulegen. 

 
6. Bewertungsraster für die Zuweisung der Punkte 

1. Allgemeine Hinweise zur Beurteilung der Texte (60 Punkte max.) 
Indikator 1: 

- Ideenfindung, Planung und Organisation des Textes 
- Textuelle Kohärenz und Kohäsion 

Indikator 2: 
- Reichhaltigkeit und Beherrschung des Wortschatzes 
- Grammatikalische Korrektheit (Orthographie, Morphologie, Syntax); korrekter 

Einsatz der Interpunktion 
Indikator 3: 

- Ausführlichkeit und Genauigkeit der Kenntnisse und der kulturellen Bezüge 
- Formulierung eigener kritischer Urteile und persönlicher Bewertungen 

 
2. Spezifische Indikatoren für die einzelnen Textsorten (40 Punkte max.) 

Textsorte A: 
- Erfüllung der gestellten Aufgaben 
- Fähigkeit, den Text in seinem Gesamtsinn und in seinen thematischen und 

stilistischen Schlüsselpunkten zu verstehen 
- Genauigkeit der lexikalischen, syntaktischen, stilistischen und rhetorischen 

Analyse (wenn gefragt) 
- Korrekte und gegliederte Textdeutung 

 
Textsorte B: 

- Erkennen der im vorgegebenen Text vorhandenen Thesen und Argumente 
- Fähigkeit, eine kohärente Argumentationslinie zu entwickeln und dabei geeignete 

Verbindungselemente zu benutzen 
- Korrektheit und Schlüssigkeit der kulturellen Bezüge, die für die Entwicklung der 

Argumentation gebraucht werden 
 
Textsorte C: 

- Bezug des Textes zum gestellten Thema und Folgerichtigkeit bei der Formulierung 
von Titel und Untertiteln 

- Geordnete und lineare Entwicklung der Darstellung 
- Korrektheit und Angemessenheit der gewählten Bezüge, Kenntnisse in den 

angesprochenen Bereichen 
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Punkteberechnung (nur für Südtirol): 
 
Die jeweils erreichte Punktezahl in Hundertsteln, die sich aus der Summe des 
allgemeinen (max. 60 Punkte) und des spezifischen Teils (max. 40 Punkte) ergibt, 
wird mittel Multiplikation mit dem Faktor 0,15 und anschließende Rundung in 
Fünfzehntel umgerechnet. 
Diese Umrechnung entspricht der folgenden Zuordnungstabelle: 
 

Gesamtpunktezahl 
in Hundertstel 

Gesamtpunktezahl 
in Fünfzehntel 

1-3 0 

4-9 1 

10-16 2 

17-23 3 

24-29 4 

30-36 5 

37-43 6 

44-49 7 

50-56 8 

57-63 9 

64-69 10 

70-76 11 

77-83 12 

84-89 13 

90-96 14 

97-100 15 

 
Sowohl die Punktezahlen in Hundertstel als auch jene in Fünfzehntel müssen jeweils 
in ganzen Zahlen ausgedrückt werden (ohne Angabe von Dezimalstellen). 


